aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S. 215ff.


Religionslehre als Fach im Lernbereich Obligatorik der Kollegschule

Zum Begriff Kollegschule (KS)

Die Kollegschule (KS) in NRW ist ein großangelegter Schulversuch seit dem Jahre 1972. Die KS ist von Einrichtungen mit ähnlichen Bezeichnungen wie „Kollegstufe“ und „Kolleg zur Erlangung der Hochschulreife“ zu unterscheiden. 

Die Kollegs zur Erlangung der Hochschulreife sind Teil der Erwachsenenbildung, die in der Regel in Semesterform arbeiten und nach 7 Semestern die Allgemeine Hochschulreife (AHR) vermitteln. Als Kollegstufe wird besonders in Süddeutschland die reformierte Oberstufe des Gymnasiums bezeichnet, die ebenfalls mit der AHR abschließt. 

Die KS in NRW ist zwar wie die Kollegstufe eine Schulform der Sekundarstufe II, aber sie hat sich die Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung zum Ziel gesetzt. Damit versucht der Versuch Kollegschule Aussagen im Strukturplan des Deutschen Bildungsrates vom Jahre 1970 in die Schulwirklichkeit umzusetzen. 

Im Jahre 1972 wurde nach einjähriger Vorbereitung von Blankertz eine Planungskonzeption vorgelegt. Darin wird zwar noch in Anlehnung an bestehende Begriffe von Kollegstufe gesprochen, aber die didaktische Ausrichtung, die dann unter dem Begriff KS entwickelt wird, ist klar umrissen: Berufliche Bildung und Allgemeinbildung werden verbunden, alle schulischen Abschlußqualifikationen einschließlich AHR werden ermöglicht, Berufsabschlüsse werden vermittelt. 1994 gibt es in NRW ca. 40 Schulen - in der Regel BBS -, die als KS am Versuch teilnehmen. 

Für alle Schulen und Bildungsgänge gelten die didaktischen Grundsätze:

-
Wissenschaftsorientierung, -propädeutik, 

-
Berufsbezug und Praxisorientierung, 

-
Handlungsorientierung, 

-
Fächerverknüpfung in den Lernbereichen und nach Möglichkeit zwischen den Lernbereichen. 

Organisatorisch ist die KS in drei Lernbereiche gegliedert:

-
Schwerpunktbereich, 

-
Obligatorikbereich, 

-
Wahlbereich. 

Kern des KS-Versuchs ist das Angebot der Doppelqualifikation, d.h. Berufsausbildung mit beruflicher Abschlußqualifikation und schulische Abschlüsse werden gleichzeitig erworben, z.B. Berufsabschlußprüfung und Fachhochschulreife oder AHR, Berufsabschluß und Fachoberschulreife. 

Ziel der KS ist es, Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit zu vermitteln, zur Teilnahme und Teilhabe am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben zu befähigen und Urteils- und Kritikfähigkeit zu stärken (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Dammer). 

Der Lernbereich Obligatorik

Während der Schwerpunktbereich mit seinen Unterrichtsinhalten insbesondere der beruflichen Qualifikation dient, soll im Lernbereich Obligatorik eine umfassende Sicht der Wirklichkeit vermittelt werden. Die Fächer Deutsch, Gesellschaftslehre mit Geschichte und Evangelische und Katholische R-Lehre bilden diesen Lernbereich. 

Die Entwicklung des Lernbereichskonzepts brachte Veränderungen mit sich, die an drei Aussagen deutlich werden:

a) Nach den Vorstellungen der Planungskommission von 1972 soll der Lernbereich Obligatorik „den gesellschaftlich-historischen, philosophisch-theologischen und künstlerischen Aspekt der Gesamtwirklichkeit umfassen“ (Kollegstufe NRW 1972, S. 55). 

b) In einer zweiten Phase wurde bis zum Jahre 1981 das „Strukturkonzept für den obligatorischen Lernbereich“ entwickelt, in dem als Ziel festgehalten wird: „Der Schüler soll also im obligatorischen Lernbereich eine umfassende Sozialbildung erhalten, der es darum geht, die Lernprozesse der Schulstufe auf gesellschaftliches Handeln zu beziehen.“ Diese Lernprozesse sollten sich auszeichnen

-
durch eine politisch-historische Dimension,

-
durch eine sprachlich-literarische Dimension,

-
durch eine theologisch-anthropologische Dimension, „in der Fragen der Sinngebung und Deutungsversuche von Welt zur Sprache kommen“ (Landesinstitut 1983, S. 5).

c) Im Jahre 1988 wird in der bisher letzten Darstellung zum Lernkonzept dieses Bereichs im Teil A der Richtlinien für alle Bildungsgänge der KS formuliert: „Im Obligatorikbereich gewinnen die Jugendlichen Einsichten sowie Wissen und Können in historisch-gesellschaftliche, sprachlich-literarisch-künstlerische und ethisch-normative Bereiche. Der Unterricht hält sie dazu an, sich mit diesen Dimensionen ihres beruflichen, öffentlichen und privaten Handelns auseinanderzusetzen“ (Landesinstitut 1988, S. 4).

Die Einbindung des Faches Religionslehre in den Lernbereich Obligatorik

Die Stellung des Faches R-Lehre war zu Beginn der Diskussion über den Obligatorikbereich umstritten. Die Tatsache, daß R-Lehre in der reformierten Oberstufe des Gymnasiums keinem der drei Aufgabenfelder zugeordnet war, erwies sich als hinderlich für eine Integration in den Lernbereich. Durch den Verweis auf die Planungsvorgaben und die Lernbereichskonzeption konnte jedoch der Ansatz, R-Lehre einen Sonderstatus zu geben, verhindert werden. 

Während die Position der Fächer Deutsch und Gesellschaftslehre unumstritten war, gab es neben R-Lehre auch andere Fächer, die Optionen anmeldeten. „Es wäre aber auch nicht von der Hand zu weisen, Fächern wie Arbeitslehre, Psychologie, Philosophie und Erziehungswissenschaften einen Platz im obligatorischen Lernbereich einzuräumen“ (Landesinstitut 1983, S. 21).

In einem „Arbeitskreis Obligatorik“, in dem mehrere Überregionale Fachgruppen (ÜFG), die Wissenschaftliche Begleitung Kollegstufe NRW (WBK), die Assoziierte Wissenschaftlergruppe Gesellschaftslehre (AWG) und das Landesinstitut für Curriculumentwicklung vertreten waren, wurde für den Lernbereich die Einbeziehung des Faches R-Lehre festgelegt.

„Die Curriculumplanung für den obligatorischen Lernbereich geht deshalb davon aus, den Lernbereich organisatorisch über eine Grundkurskombination aus den Fächern Gesellschaftslehre, Deutsch, katholische beziehungsweise evangelische Religionslehre zu definieren“ (Landesinstitut 1983, S. 21).

Damit war das Fach R-Lehre Bestandteil der Obligatorik und die Vertreter des Faches mußten sich in Zusammenarbeit mit den anderen Fächern um die Ausgestaltung des Lernbereichkonzepts bemühen. 

Die Entwicklungsarbeit der Überregionalen Fachgruppen (ÜFG) evangelische und katholische Religionslehre

Voraussetzungen der Arbeit

Zur praxisnahen Curriculumentwicklung für die KS waren für alle Fächer ÜFG gebildet worden, die sich aus LR mit der entsprechenden Fakultas und mit längerer Unterrichtspraxis zusammensetzten. Die beiden ÜFG R-Lehre bestanden aus je 6 - 8 Mitgliedern, die einen Leiter der ÜFG wählten, der die Belange des Faches im Arbeitskreis Obligatorik vertrat. Dem Arbeitskreis Obligatorik kam eine initiierende und koordinierende Rolle zu. Bei der Entwicklung des Lernbereichkonzepts hatte die Assoziierte Wissenschaftlergruppe Gesellschaftslehre in diesem Arbeitskreis eine dominierende Stellung. Sie konnte auf Vorarbeiten von Blankertz zurückgreifen und sich darauf beziehen, daß der obligatorische Lernbereich in den Empfehlungen der Planungskommission „die übergreifende Sachbezeichnung 'Gesellschaftslehre' erhalten kann“ (Kollegstufe 1972, S. 56). So ist es nicht verwunderlich, daß das Lernbereichskonzept vom Bereich Gesellschaftslehre geprägt ist. Es ist der engagierten Arbeit der ÜFG Deutsch und R-Lehre und der Einsicht aller Beteiligten zu verdanken, daß dennoch die Anliegen aller Fächer angemessen berücksichtigt wurden. 

Rahmenbedingungen für die Entwicklungsarbeit

Für die Entwicklung von Kurskonzepten, die auf Schulhalbjahre bezogen waren, wurde ein recht komplexes System von Rahmenbedingungen entwickelt. Für die Inhaltsauswahl sollten berücksichtigt werden:

-
die gesellschaftlichen Teilsysteme Wirtschaft, Kultur und Politik, 

-
Balanceprobleme zwischen Natur, Individuum und Sozialbeziehungen, 

-
die Lebenssituation der SR in den Sozialfeldern Familie, Arbeit, Schule, Kunst, Religion, Freizeit, Wissenschaft und Öffentlichkeit. 

Aus den „gesellschaftlichen Teilsystemen“ und den „Balanceproblemen“ wurden in einem assoziativen Verfahren neun verschiedene „Rahmenaspekte“ gewonnen, wie z.B. Rahmenaspekt 6: „Zum Verhältnis von Kultur und Sozialbeziehungen - Probleme normativer Konsensbildung, gruppenspezifischer Normbildung und ideologischer Solidarität -“.

Die Entwicklung von Kursentwürfen für Religionslehre

Eine der Hauptaufgaben der ÜFG bestand darin, nachdem Übereinstimmung hinsichtlich des Lernbereichskonzepts erreicht war, Kursentwürfe zu entwickeln. 

Diese sollten exemplarisch die Umsetzung des Lernbereichskonzepts zeigen und den LR in der Schule die Möglichkeit bieten, zu erproben, ob die Vorgaben in der Unterrichtspraxis durchführbar waren. 

Bereits am Anfang der Entwicklungsarbeit zeigte sich, daß die Rahmenaspekte für alle ÜFG - auch für die ÜFG Gesellschaftslehre - zu abstrakt waren. Als Verbindung zu den fachlichen Inhalten wurden daher für alle Fächer Grundthemen den Rahmenaspekten zugeordnet. So wurde in R-Lehre für den genannten Rahmenaspekt 6 das Grundthema „Religiöse Tradition und kulturelle Entwicklung“ benannt. Aus einer fruchtbaren Kooperation der evangelischen und der katholischen ÜFG heraus war man nach reiflicher Überlegung übereingekommen, die Grundthemen gemeinsam zu formulieren. Eine Differenzierung in konfessionsspezifische Kursthemen und Inhalte erfolgte erst in den Kursentwürfen, wobei auch dort Parallelen nicht gescheut wurden. 

Von den beiden ÜFG wurde zum Grundthema „Religiöse Tradition und kulturelle Entwicklung“ von der ÜFG Evangelische R-Lehre ein Kursentwurf „Die Herausforderung durch Leiden und Tod im Bewußtsein der säkularisierten Gesellschaft“ und von der ÜFG Katholische Religionslehre ein Kursentwurf „Religiöse Überzeugungen und Menschenrechte“ vorgelegt. 

In den Kurskonzepten wurden eine Sachanalyse und eine didaktische Strukturierung ausgearbeitet und in Kursabschnitte gegliedert. Zu jedem Kursentwurf gab es eine Materialsammlung. Beides stand jeder KS zur Verfügung. 

Auch für die didaktische Strukturierung gab es eine Vorgabe, die aus einer Matrix mit den drei Dimensionen „soziohistorische Zugriffsweisen“, „gesellschaftliche Entwicklungsdimensionen“ und „soziale Handlungsebenen“ bestand. In der Kursentwicklung konnte diese komplexe Vorgabe nicht umgesetzt werden. In der Regel wurden nur die soziohistorischen Zugriffsweisen (rekonstruktiv, sozialdiagnostisch und prospektiv) berücksichtigt. 

In der Praxiserprobung zeigte sich, daß diese Kursentwürfe für Vollzeitklassen(AHR) als Maximalangebot gesehen wurden, das auf die jeweilige konkrete Situation der Klasse abgeändert werden mußte. 

Richtlinien und Lehrpläne für das Fach Religionslehre

Verbindliche Vorgaben

Im Juni 1988 erschienen die „Richtlinien für die Bildungsgänge der Kollegschule, Teil A“. Dieser Grundsatzteil beschreibt den Bildungsauftrag und das Konzept der KS. In ihm wird eine veränderte Lernbereichskonzeption für Obligatorik verbindlich eingeführt. Für die Inhaltsauswahl werden die gesellschaftlichen Teilsysteme Politik, Wirtschaft und Kultur beibehalten. Dazu „werden als verbindliche Problemstellungen für den Unterricht solche bestimmt, bei denen die Spannung zwischen Werten und Normensystemen, zwischen unterschiedlichen Interessen sowie zwischen unterschiedlichen Formen gesellschaftlichen Handelns zum Ausdruck kommt“ (Landesinstitut 1988, S. 24). Verbindlich für alle Fächer der Obligatorik werden neun Problemstellungen aufgeführt (s. Übersicht S. XX). Als didaktische Grundsätze werden die allgemeinen Grundsätze der KS genannt, die für den Obligatorikbereich um den Begriff der Bildungsgangsorientierung erweitert werden. 

Die Entwicklung der Fachlehrpläne Religionslehre

Auf der Grundlage der Vorgaben des Teils A waren in den Jahren 1988/89 Lehrplanentwicklungsgruppen beauftragt, LP zu entwerfen. Um das Lernbereichskonzept zu verwirklichen, mußten die Entwürfe zwischen den Obligatorikfächern aufeinander abgestimmt werden. Dadurch sollten Kursthemenfolgen ermöglicht werden, die Bezüge zu gemeinsamen Problemstellungen enthielten. Nach dem Genehmigungsverfahren durch die evangelische und katholische Kirche wurden die beiden LP im Mai 1993 vom Kultusministerium NRW in Kraft gesetzt. Diese beiden bisher einzigen LP für R-Lehre im Kollegschulversuch beziehen sich auf Bildungsgänge mit AHR-Abschluß. 

Aufbau und Inhalt der Lehrpläne

Beide Lehrpläne gehen davon aus, daß auch in der KS „der Religionsunterricht... nach Bekenntnissen getrennt in Übereinstimmung mit den Lehren und Grundsätzen der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft erteilt“ wird (Kultusministerium 1993, S. 7). Da beide LP die gleiche Struktur haben, wird ihr Aufbau am katholischen Lehrplan dargestellt. 

Das Selbstverständnis des Faches und seine didaktische Intentionalität bilden die Grundlage des Plans. Die „Dimension des Glaubens“ mit den Kerngehalten des RU wird mit der „Dimension der Lebenswelt“ mit den neun Problemstellungen für den Lernbereich Obligatorik in Verbindung gebracht. Daraus werden neun Themenfelder für den RU hergeleitet, die verbindlich sind. Aus den Themenfeldern sollen exemplarische Kursthemenfolgen entwickelt werden (s. Übersicht S. XX). Jedes Themenfeld wird beschrieben, die leitenden Intentionen und zentralen Inhalte werden aufgeführt. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und zur Abiturprüfung schließen sich an. In einem Anhang werden eine thematische Auslegung und eine exemplarische Kursthemenfolge sowie Aufgabenbeispiele für die Abiturprüfung dargestellt. Der Zusammenhang der Fachlehrpläne des obligatorischen Lernbereichs wird in einer Anlage beschrieben. 

Die Verknüpfung von Religionslehre mit den anderen Fächern des Lernbereichs

Verknüpfungsansätze im Lehrplan

„Der Religionsunterricht, der den ganzen Menschen in allen seinen Bezügen in den Blick nimmt, verlangt den Dialog mit den sprachlich-literarischen und historisch-sozialwissenschaftlichen Disziplinen, da die Schülerinnen und Schüler zur Orientierung und Sinnfindung ihren Standort innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung erkennen und reflektieren sollen (Fächerkooperation)“ (Kultusministerium 1993, S. 11). Damit weist der LP auf die Verknüpfung zwischen den Obligatorikfächern hin. Am Beispiel einer Kursthemenfolge wird eine mögliche Fächerkooperation verdeutlicht. 

Beziehungen der Fächer im Unterricht

Da die Bezüge zwischen den einzelnen Fächern in großem Maße von den Unterrichtenden abhängen, bedeutet Fächerkooperation auch Lehrerkooperation (( Jungnitsch). So ist die Umsetzung des Lehrplans an jeder Schule verschieden. Ebenso beeinflussen die unterschiedlichen Berufsfelder der SR die didaktische Realisation. Als Beispiel für einen schulischen Ansatz kann die folgende Aufstellung gelten:

	Jahrgangs​stufe
	Verknüpfungs​thematik
	Deutsch
	Gesellschafts​lehre
	Religionslehre

	11. 1
	Sprache als Mit​tel der Verstän​digung zwischen den Menschen
	Sprachliche Mittel des Argumentierens
	Hinweise zur Bearbeitung von Texten - Textverständnis
	Sprechen über Religion - Sprechen von Gott

	
	Notwendigkeit der Sozialisation für den Menschen
	Kommunikation und Kommunika​tionsprobleme durch Sprache – Sprachbarrieren
	Sozialisations-Theorien – Sprachliche Sozialisation
	Inkulturation und religiöse Sozialisation durch Familie und Gesellschaft


Tabelle 5: Inhaltsbezogene Verknüpfungsmöglichkeiten der Obligatorikfächer

Vorteile und Schwierigkeiten der Einbeziehung von Religionslehre in den Lernbereich Obligatorik

Nach 20jähriger Entwicklung des KS-Versuchs kann festgestellt werden, daß das Fach R-Lehre als Teil der Obligatorik gewonnen hat. R-Lehre ist kein isoliertes Fach, sondern durch die gegenseitigen Bezüge der Obligatorikfächer kann R-Lehre seine Bedeutung für das menschliche Leben gut zur Geltung bringen. Dies wirkt sich auf die Integration des Faches in den Bildungsauftrag der Schule und auf die der RL positiv aus. Trotz anfänglicher Skepsis stehen die Kirchen dieser Entwicklung des Versuchs positiv gegenüber. Daß eine Verbindung zu den anderen Fächern auch Rücksichtnahme auf diese bedeutet, ist einsichtig. Ein Lernbereichskonzept für drei Fächer verlangt von allen Beteiligten ein Bemühen um Gemeinsamkeiten. Wenn dadurch das Selbstverständnis des Faches nicht tangiert wird, wenn die je eigenen Anliegen zum Tragen kommen, dann kann man dies sicher in Kauf nehmen. (( Jungnitsch: Fächerübergreifender Unterricht)

Schaubild 4: 
Selbstverständnis und didaktische Intentionalität des Faches Kath. Religionslehre
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Die Schwierigkeiten in der Fächerkooperation liegen nicht auf der Planebene, sondern auf der Umsetzungsebene an den Schulen. Absprachen zwischen den Unterrichtenden kosten Zeit. Vielfach verhindern ständige Überlastung und Zeitmangel diese Absprachen. Der Faktor Zeit spielt auch bei den SR eine Rolle; je mehr Zeit sie haben - z.B. in Vollzeitklassen -, desto leichter lassen sich Bezüge zwischen den Fächern erarbeiten. So ist es verständlich, daß besonders in den Teilzeitklassen diese Kooperation auf Schwierigkeiten stößt. Hinzu kommt der überaus starke Praxisbezug (Schwerpunkt Berufsausbildung). Verschärfend wirkt sich der große Unterrichtsausfall in R-Lehre dabei aus. 

Für die Diskussion um die Stellung der „allgemeinbildenden Fächer“ im dualen System beruflicher Bildung bringt das Lernbereichskonzept auch für R-Lehre eine Unterstützung. Abschließend ist festzustellen, daß trotz mancher Schwierigkeiten dem Fach R-Lehre durch den Kollegschulversuch neue Perspektiven eröffnet wurden. 
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